




HANDELN
für eine nachhaltige

Wertschöpfungskette
 

Die Energy3000 Solar GmbH setzt sich zusammen mit ihren
Mitarbeitern jeden Tag dafür ein, wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit mit sozialer Verantwortung zu kombinieren. Die Energy3000 
solar GmbH hat sich  verpflichtet, in seiner gesamten Wertschöp-
fungskette gute Arbeitsbedingungen, Umweltschutz und ethis-
che Grundsätze zu fördern.
Die Beschaffung von Energy3000 solar GmbH spielt eine wichtige 
Rolle bei der Strategie das Unternehmen für nachhaltige Entwick-
lung und trägt positiv zur wirtschaftlichen, sozialen, Umwelt- und 
gesellschaftlichen Performance seiner Partner bei. Als wichti-
ger Vertreiber möchte Energy3000 gewährleisten, dass die den 
Kunden angebotenen Geräte und Lösungen den hohen Standards 
der nachhaltigen Entwicklung entsprechen, für die sich das Un-
ternehmen einsetzt.
Die Nachhaltigkeitscharta für Lieferanten legt die Erwartungen 
von Energy3000 gegenüber ihren Lieferanten, Dienstleistern 
und Unterauftragnehmern fest. Energy3000 und seine Mitarbeiter 
verpflichten sich, diese Grundsätze einzuhalten. Die Charta stellt 
somit den Eckpfeiler für nachhaltige Geschäftsbeziehungen dar 
und soll standardmäßig in die Kaufverträge eingebunden werden.
Diese Vorgehensweise schafft Werte für alle und erfordert einen 
kontinuierlichen Einsatz der Mitarbeiter, dem Unternehmen und 
ihrer Handelspartner. Sie erlaubt es, durch Vertrauen geprägte 
Beziehungen zwischen Energy 3000 und seinen Partnern, insbe-
sondere mit Lieferanten und Kunden, zu stärken.



AUFBAU
von nachhaltigen Beziehungen
zu unseren Lieferanten
 

Energy3000 teilt mit allen seinen Partnern eine 
große Verantwortung für eine nachhaltige En-
twicklung in der Elektrobranche. Das Unternehmen 
verlangt von ihren Lieferanten, Dienstleistern und 
Unterauftragnehmern (den „Lieferanten“), sich an 
die Grundsätze der Nachhaltigkeitscharta zu halten. 
Diese Charta legt die Verpflichtungen hinsichtlich 
Ethik, Einhaltung der Menschenrechte, Schutz der 
Rechte der Arbeitnehmer, Umweltschutz und Ein-
haltung der einschlägigen Gesetze und Vorschriften 
fest, deren Erfüllung Energy3000 von seinen Liefer-
anten erwartet.



Durch den Beitritt zu dieser Charta verpflichtet sich 
der Lieferant, alle darin dargelegten Grundsätze un-
ter Einhaltung seiner vertraglichen Verpflichtungen 
zu befolgen und umzusetzen und diese durch seine 
eigenen Lieferanten, Dienstleister und Unterauftrag-
nehmer befolgen und umsetzen zu lassen sowie 
sich an die einschlägigen Gesetze und Vorschriften 
zu halten.
Im Falle eines Verstoßes gegen die Bestimmungen 
der Charta kann die Geschäftsbeziehung mit dem 
Lieferanten überprüft werden und es können Kor-
rekturmaßnahmen vorbehaltlich der Bestimmungen 
des entsprechenden Vertrags bzw. der entsprech-
enden Verträge vorgenommen werden.
Die Firma Energy3000 verpflichtet sich seinerseits, 
alle diese Grundsätze zu befolgen und umzusetzen 
und sie durch seine eigenen
Lieferanten, Dienstleister und Unterauftragnehmer 
befolgen und umsetzen zu lassen sowie sich an die 
einschlägigen Gesetze und Vorschriften zu halten.
Das Unternehmen hat die nachhaltige Entwicklung 
zu einem Motor für ihr Wachstum gemacht und 
setzt diese Grundsätze jeden Tag in ihren geschäft-
lichen Aktivitäten um. Diese Bemühungen werden 
von zahlreichen unabhängigen Organisationen aner-
kannt.
Energy3000, die den fortschrittsorientierten Ansatz 
insbesondere durch ihren Ethikleitfaden und ihre 
Umweltcharta konkretisiert hat, möchte ihre Liefer-
anten soweit wie möglich durch ein Verfahren zur 
kontinuierlichen Verbesserung ihrer Leistung bei der 
nachhaltigen Entwicklung unterstützen.



MENSCHENRECHTE
 

1. Kinderarbeit

3. Diskriminierung

2. Zwangsarbeit

Der Lieferant verpflichtet sich, im Einklang 
mit der UN-Kinderrechtskonvention (Artikel 
32) keine Personen einzusetzen, die nicht 
das gesetzliche Mindestalter für die Zulas-
sung
zur Beschäftigung in dem Land, in dem die 
Arbeit durchgeführt wird, erreicht haben. 
Dieses Alter muss den von der Internation-
alen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegten 
Grundsätzen entsprechen.

Der Lieferant verpflichtet sich, auf Zwangs- 
oder Pflichtarbeit gemäß der Definition in 
den ILO-Konventionen zu verzichten, d.h. auf 
jede Arbeit oder Dienstleistung, die von einer
Person unter Androhung einer Strafe jegli-
cher Art durchgeführt wird und für die sich 
diese Person nicht freiwillig zur Verfügung 
gestellt hat.

Der Lieferant hält sich an die örtliche Ge-
setzgebung zum Kampf gegen moderne Skla-
verei.

Der Lieferant verpflichtet sich, keinen Unter-
schied, Ausschluss und keine Bevorzugung 
aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht, Religion, 
politischer Überzeugung, nationaler oder so-
zialer Herkunft zu machen bzw. vorzunehmen, 
durch den bzw. die die Chancengleichheit 
oder Gleichbehandlung
bei der Arbeit/beim Beruf zerstört oder beein-
trächtigt werden könnte.
Der Lieferant hält sich an die örtliche Ge-
setzgebung hinsichtlich der Beschäftigung 
von Behinderten und hinsichtlich jeglicher 
Form von Diskriminierung.



ARBEITSBEDIN-
GUNGEN
1. Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz
Der Lieferant verpflichtet sich, die Gesund-
heit, die Sicherheit und das Wohlbefinden 
seiner Mitarbeiter, Dienstleister, Unterauf-
tragnehmer, Besucher und aller Personen, 
die durch seine Aktivitäten betroffen sein 
können, zu schützen. Hierfür werden die Ge-
sundheits- und Sicherheitsrisiken regelmäßig 
ermittelt und bewertet. Es werden Präven-
tions- und Schutzmaßnahmen angewandt.

2. Belästigung und Mobbing
Der Lieferant verpflichtet sich, weder körper-
liche Strafen gegen seine Mitarbeiter anzu-
wenden noch Belästigungen oder Missbrauch 
physischer, sexueller, psychologischer oder 
verbaler Art weder vorzunehmen noch zu 
tollerieren.  

3. Arbeitszeit und Vergütung
Der Lieferant hält sich an die örtliche Ge-
setzgebung hinsichtlich der Arbeitszeit 
einschließlich der Überstunden. Liegen keine 
einschlägigen nationalen Gesetze vor, sind 
die ILO-Normen anzuwenden.

Der Lieferant hält sich an die örtliche Ge-
setzgebung hinsichtlich des Mindestlohns, 
der Sozialleistungen und der Vergütung von 
Überstunden. Er verpflichtet sich, die Löhne 
und Gehälter regelmäßig an seine Mitarbeiter 
zu zahlen und sie klar verständlich über ihre 
Lohnbedingungen aufzuklären.

4. Sozialer Dialog
Der Lieferant respektiert die Rechte der 
Arbeitnehmer auf Vereinigungsfreiheit und 
das Recht auf Tarifverhandlungen. Es steht 
den Arbeitnehmern insbesondere frei, jeder 
Vereinigung ihrer Wahl beizutreten oder nicht.

 

UMWELT
 

1. Umweltmanagement
Der Lieferant verpflichtet sich, ein angemes-
senes Umweltmanagementsystem einzuricht-
en, um negative Umweltauswirkungen seiner 
Aktivitäten sowie seiner Produkte zu ermit-
teln, zu bewerten, zu verhindern bzw. zu min-
dern. Er kontrolliert den Energie-, Wasser- und 
Rohstoffverbrauch, um die nachhaltige Nutzu-
ng von Ressourcen bei seinen Aktivitäten zu 
optimieren.

Der Lieferant verpflichtet sich, sich an alle 
im Bereich des Umweltschutzes geltenden 
Gesetze und Vorschriften zu halten.

2. Klimawandel
Energy3000 ermutigt die Lieferanten, be-
zifferte Zielvorgaben zur Reduzierung ihrer 
Treibhausgasemissionen im Einklang mit dem 
Pariser Klimaabkommen und insbesondere 
unter Beitritt zur Initiative Science Based 
Targets festzulegen.



ETHIK &
COMPLIANCE
 

Der Lieferant führt seine Aktivitäten im 
Einklang mit den Grundsätzen der
Ehrlichkeit und Gerechtigkeit sowie unter 
Einhaltung der einschlägigen Gesetze und 
Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung 
durch und lehnt jegliche Form der Korrup-
tion bei der Durchführung seiner Aktivi-
täten ab. Insbesondere die Aushandlung 
und Erfüllung von Verträgen darf niemals 
zu Verhaltensweisen oder Vorkommnissen 
führen, die als Korruption, Bestechung oder 
vergleichbare Straftaten gewertet werden 
können, sei es nach österreichisches
Strafrecht oder nach sonstigen anwend-
baren Gesetzen.

1. Korruption

2. Geschenke und Reisen
Der Lieferant unterlässt es, Geschenke, Ein-
ladungen oder sonstige Vorteile, die eine 
Geschäftsbeziehung beeinflussen oder den 
Eindruck einer solchen Beeinflussung erweck-
en könnten, direkt oder indirekt
vorzuschlagen, anzubieten, zu verlangen oder 
anzunehmen.

Eventuell zulässige Geschenke und Einladun-
gen müssen symbolischer Art sein und dürfen 
die Entscheidung des Empfängers nicht beein-
flussen können.

3. Interessenkonflikte
Situationen, die ein tatsächliches oder ver-
meintliches Risiko für einen Konflikt zwischen 
den persönlichen Interessen eines Mitarbeiters 
oder seinen ihm nahestehenden juristischen 
oder natürlichen Personen und den Interessen 
das Unternehmen beinhalten können, sind 
zu vermeiden. Allein der Anschein eines In-
teressenkonflikts hat schon nachteilige Aus-
wirkungen.

Der Lieferant verpflichtet sich, Energy3000 
über jede Situation zu informieren, bei der ein
tatsächlicher oder potenzieller Interessenkonf-
likt mit den Mitarbeitern des Unternehmens 
oder den ihnen nahestehenden Personen 
vorliegen könnte, damit die Umstände fallwei-
se geprüft werden können.

Bei den informierten Personen muss es sich 
um den Ansprechpartner bei Energy3000 
handeln, sowie mindestens eine der folgenden 
Personen: den Vorgesetzten des Ansprech-
partners bei Energy3000, den Ethik-Beauf-
tragten, den Leiter der Rechtsabteilung oder 
den Leiter der Ethik- und Compliance-Abtei-
lung.



4. Wettbewerb und 
Kartellrecht
Der Lieferant verpflichtet sich, seine Aktiv-
itäten unter Einhaltung der einschlägigen 
Gesetze und Vorschriften des Wettbewerbsre-
chts auszuüben. Er verpflichtet sich, einen 
fairen und effektiven Wettbewerb in seinem 
Umfeld zu fördern und zu erhalten. Der Lief-
erant verpflichtet sich insbesondere, keine In-
formationen anzufordern oder zu übermitteln, 
deren Weitergabe einen Verstoß gegen das 
Wettbewerbsrecht darstellen könnte.

5. Sorgfaltspflicht
Der Lieferant verpflichtet sich seinerseits, 
Unterauftragnehmer, Dienstleister oder Liefer-
anten auszusuchen, welche in allen Ländern, 
in denen sie tätig sind, dieselben Anforderun-
gen wie er selbst hinsichtlich Ethik, Men-
schenrechten, grundlegenden Freiheitsrech-
ten, Gesundheit und Sicherheit von Personen 
sowie Umweltschutz erfüllen.

6. Insiderhandel
Der Lieferant sowie seine Mitarbeiter ver-
pflichten sich, Informationen, die eine Aus-
wirkung auf den Börsenkurs von Energy3000 
haben könnten, weder direkt noch indirekt 
offenzulegen oder zu nutzen.

Der Lieferant und seine Angestellten müssen 
sich an die geltende Gesetzgebung im Bereich 
der Insidergeschäfte halten. Sie unterlassen 
es, im Rahmen ihrer Geschäftsbeziehung mit 
Energy3000 erhaltene Dokumente oder ver-
trauliche Informationen offenzulegen oder sie 
als Grundlage für eine Transaktion oder auf 
eine Weise zu nutzen, die es Dritten erlaubt, 
mit verbundenen Finanzinstrumenten zu han-
deln.

7. Handelskontrolle: Aus- 
und Einfuhr

Der Lieferant verpflichtet sich zu einer ver-
antwortlichen und angemessenen Nutzung 
der von ihm verarbeiteten Informationen und 
stellt eine angemessene Behandlung von 
sensiblen Informationen sicher, einschließlich 
vertraulicher und geschützter Informationen 
sowie personenbezogener Daten. Die Informa-
tionen dürfen nicht für andere Zwecke ge-
nutzt werden als für diejenigen, für die sie zur 
Verfügung gestellt wurden.

Der Lieferant muss alle vertraulichen oder 
geschützten Informationen, einschließlich 
personenbezogener Daten, durch geeignete 
physische und elektronische Sicherheitsver-
fahren vor unbefugtem Zugriff, Zerstörung, 
der missbräuchlichen Nutzung, Modifizierun-
gen und Offenlegung schützen. Im Falle einer 
Cyberattacke informiert der Lieferant Ener-
gy3000 unverzüglich.

Der Lieferant ist verpflichtet, sich an die für 
den Datenschutz und den Schutz der Privat-
sphäre geltende Gesetzgebung zu halten.

8. Schutz von Informationen

Der Lieferant verpflichtet sich, mit den für 
Aus- und Einfuhr geltenden Gesetzen und 
Vorschriften im Einklang stehende Geschäfts-
praktiken anzuwenden, und verpflichtet sich, 
alle Informationen über
die gelieferten Waren und bereitgestellten 
Dienstleistungen mitzuteilen, insbesondere 
diejenigen, die ggf. zum Erhalt von
Export- oder Importgenehmigungen oder
-vereinbarungen erforderlich sind.

9. Whistleblowing
Energy3000 ermutigt den Lieferanten, einen 
transparenten Prozess einzurichten, der es 
seinen Angestellten, Lieferanten,
Dienstleistern, Unterauftragnehmern und allen 
anderen Personen erlaubt, Fragen und Beden-
ken, insbesondere ethischer Natur, vorzubring-
en, ohne Repressalien fürchten zu müssen.



PRODUKTE UND 
PRODUKTINFOR- 
MATIONEN
 

Der Lieferant integriert die Kriterien des 
Schutzes von Umwelt, Gesundheit und Sich-
erheit bei der Beschaffung von Produkten und 
Dienstleistungen und beim Design, bei der 
Herstellung und Anwendung seiner eigenen 
Produkte und Dienstleistungen, um ihre ent-
sprechenden Auswirkungen während ihres 
gesamten Lebenszyklus bei gleichzeitiger Au-
frechterhaltung und/oder Verbesserung ihrer 
Qualität zu reduzieren.
Der Lieferant verpflichtet sich, Energy3000 
über das Vorhandensein gefährlicher chemis-
cher Substanzen in den gelieferten Produkten, 
die im Laufe des Lebenszyklus dieser Pro-
dukte freigesetzt werden können, zu inform-
ieren und kein Produkt an Energy3000
zu liefern, das Substanzen enthalten könnte, 
die gemäß den einschlägigen Gesetzen des 
Bestimmungslands bzw. der Bestimmung-
sländer untersagt sind.
Insbesondere hält sich der Lieferant in Eu-
ropa an die Verordnung Nr. 1907/2006/ EG, 
die sogenannte „REACH-Verordnung“, die 
2018 durch die Verordnung Nr. 2018/675/ 
EU geändert wurde, und an die Richtlinie 
2017/2102/EU zur Modifizierung der Richtlinie
2011/65/EU, die sogenannte „RoHS-Richtlinie“.
 

1. Produktbezogene
Gesundheits-, Sicherheits- 
und Umweltrisiken

2. Konfliktmineralien
Der Lieferant hält sich an die für
„Konfliktmineralien“ wie Zinn, Wolfram, Tantal 
und Gold geltenden Gesetze und Vorschriften. 
Darüber hinaus richtet der Lieferant ein Man-
agementsystem ein, durch das sichergestellt 
wird, dass in den von ihm hergestellten oder 
gelieferten Produkten enthaltene Materialien 
wie Zinn,
Wolfram, Tantal oder Gold weder direkt noch 
indirekt bewaffnete Gruppen, die schwere 
Menschenrechtsverletzungen begehen, finan-
zieren oder diesen zugutekommen.
Insbesondere hält sich der Lieferant in Europa 
an die Verordnung Nr. 2017/821 über Konflikt-
mineralien und in den Vereinigten Staaten an 
Section 1502 des Dodd Frank Act.

3. Kampf gegen geplante
Obsoleszenz
Der Lieferant verpflichtet sich, Ökodesign- 
Praktiken zu fördern und die geplante Obso-
leszenz zu bekämpfen. Die geplante Obso-
leszenz bezieht sich auf sämtliche Verfahren, 
durch die ein Hersteller darauf abzielt, die 
Lebensdauer eines Produkts absichtlich zu 
reduzieren, um die Ersatzrate zu erhöhen.



LIEFERANTEN- 
BEWERTUNG
 

Der Lieferant verpflichtet sich, mit der Energy3000 zusammenzuarbeiten, 
um die Nachhaltigkeitscharta für Lieferanten bestmöglich umzusetzen. 
Er stimmt insbesondere zu, dass sein diesbezüglicher Status durch das 
Unternehmen oder durch hierfür beauftragte Dritte bewertet oder auditiert 
wird.

Ist es dem Lieferanten aufgrund besonderer Umstände nicht möglich, bes-
timmte Bestimmungen der Charta einzuhalten, muss er dies unverzüglich 
mitteilen, damit die anzuwendenden Korrekturmaßnahmen gemeinsam 
beschlossen werden können. 



VERPFLICHTUNGEN
VON ENERGY3000

Die Lieferanten spielen eine entsc-
heidende Rolle für die Entwicklung 
und den Erfolg von Energy3000. 
Im Geiste der Gegenseitigkeit und 
der gemeinsamen
Verbesserungen der Praktiken in 
der Wertschöpfungskette verp-
flichtet sich auch Energy3000 
gegenüber seinen Lieferanten, 
insbesondere durch seine Beschaf-
fungsteams.

Energy3000 und seine Mitarbeiter 
verpflichten sich, hinsichtlich Men-
schenrechten und Arbeitsbedin-
gungen sowie Umweltschutz, Ethik 
und Compliance dieselben – oben 
definierten – Verpflichtungen wie 
die Lieferanten einzuhalten.

Insbesondere verpflichten sich 
Energy3000 und seine Mitarbe-
iter als verantwortungsbewusste 
Einkäufer zu:

 Integrität

keine Geschenke oder Einladungen oder 
sonstigen Vorteile, die die
Geschäftsbeziehungen mit den Lieferant-
en beeinflussen oder als Beeinflussung 
wahrgenommen werden könnten, zu ver-
langen, anzunehmen, vorzuschlagen oder 
anzubieten;

alle tatsächlichen oder vermeintlichen 
Interessenkonflikte zu vermeiden;

•

•

Professionalität 

die Lieferanten ehrlich und loyal zu behan-
deln;

die Lieferanten gemäß Kriterien auszu-
wählen, welche zur Transparenz beitra-
gen, insbesondere durch Förderung von 
Ausschreibungen und Formalisierung von 
Pflichten;

•

•

 



 Vertraulichkeit 

die Vertraulichkeit von nicht öffentlich 
zugänglichen Daten, die im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung weitergegeben
werden, sowie das geistige Eigentum ihrer 
Lieferanten zu wahren;

•

•

 Wettbewerb 

sich an das geltende Recht zu halten, den 
Leitfaden für Wettbewerb anzuwenden 
und Schulungen zum Wettbewerbsrecht 
zu absolvieren;

das Wettbewerbsrecht in den Geschäfts-
beziehungen mit ihren Lieferanten, 
Kunden und Wettbewerbern einzuhalten;

es zu unterlassen, sensible geschäftliche 
Informationen mit ihren Lieferanten und 
Wettbewerbern zu teilen;

•

•

Umweltschutz 

die durch ihre Aktivitäten verursachten 
Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2) 
bis 2030 um 35 % im Vergleich zu 2016 
zu senken(1);

den CO2-Fußabdruck ihrer verkauften 
Waren und Dienstleistungen bis 2030 um 
45 % im Vergleich zu 2016 zu senken;

•

•

  Nachhaltiger Entwicklung

die soziale, Umwelt- und ethische Leis-
tung der Lieferanten in die Auswahlkriter-
ien für Lieferanten zu integrieren.

•

Meldungen
Sie haben eine Frage oder Bedenken?

Jede mit Energy3000 in Kontakt stehende Per-
son, insbesondere bei den Lieferanten,
Dienstleistern und Unterauftragnehmern
den Unternehmen, kann Bedenken oder Fragen
bezüglich einiger Praktiken haben und Hilfe bzw. 
Rat benötigen. In solchen Fällen wird empfohlen, 
sich über das Kontaktformular unter der folgen-
den Adresse an einen
Ethik-Beauftragten oder den Compliance
Officer von Energy3000 zu wenden:
office@energy3000.com

Sie möchten eine Meldung an uns schicken?

Um alle beruflichen Meldungen zu sammeln, 
insbesondere diejenigen, die sich auf den In-
halt der vorliegenden Charta beziehen, hat das 
Unternehmen ein System eingerichtet, das es 
erlaubt, den Ethikausschuss von Energy3000
zu kontaktieren. Dieses für alle zugängliche Sys-
tem gewährleistet nicht nur die Vertraulichkeit 
der Identität der mitteilenden Person, sondern 
auch die Vertraulichkeit
der Identität der durch die Meldung betroffenen 
Personen und der in diesem Rahmen gesam-
melten Informationen. Das Meldesystem ist 
unter der folgenden Adresse zugänglich:
energy3000.com

Die vorliegende Charta setzt keine 
vertragliche Verpflichtung zwis-
chen dem Lieferanten und Ener-
gy3000 außer Kraft. Sofern im 
Vertrag nicht anders geregelt, sind 
die Lieferanten im Falle eines Wid-
erspruches an die Regelungen
des Vertrags gebunden. Die Charta 
soll allen Beschaffungsverträgen 
standardmäßig beigefügt werden.

 



KONTAKTE
 

  Energy3000 nachhaltige Entwicklung

Anna.Schuh@energy3000.com

Energy3000 Law & Compliance 

Natasa.Milenkovic@energy3000.com

  Energy3000 Mobbingbeauftragte 

Selinda.Üstün@energy3000.com 

Energy3000 Whistleblowing

Whistleblower@energy3000.com



Energy3000 solar GmbH
Industriestraße V/1

7052 Müllendorf
office@energy3000.com

www.energy3000.com


